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tiu8 6en vertialiàligen 6er Direktion 6e8 lckweiierilctisn
Koten krsuiez.

Die Direktion des schweizerischen Roten

Kreuzes hat in ihrer Sitzung vom 2. März
196!» mit Befriedigung vom bisherigen Ver-

lauf der Hülfsaktion für Süd italien
Kenntnis genommen. Sie spricht der Geschäfts-

lcitung, dem Zentralsckrctariat, den Herren

Delegierten, sowie allen Behörden, Vereinen

und Einzelpersonen, die durch ihre Arbeit und

ihre Spenden zu dem Erfolge beigetragen

haben, den wärmsten Dank des Roten Kreuzes

ans. Sie beschließt:

1. Die für Süditalien gesammelten noch

disponiblen Gelder im Betrag von rund

Fr. 380,006 werden verwendet:

n) Zur Unterstützung schweizerischer Lands-

lente, die durch das Erdbeben in Be-

drängnis gekommen sind;

zur Anfertigung einer großem Anzahl
erdbebensicherer, einfacher Wohnhäuser

für ein oder zwei Familien. Diese Häuser

sollen im Einverständnis mit der ita-

lienischen Regierung in geeigneten Ort-
schaften von Ealabrien, sowie in Messina

zur Aufstellung gelangen. Sie werden

unter Vorbehalt der nötigen Schutzbe-

stimmungcn zur Benutzung an Familien
überlassen, die durch das Erdbeben ihr
Obdach verloren haben.

Zur Vorbereitung dieser Hülfeleistungen
werden folgende Snbkommissionen bestellt:

u) Für die Unterstützung notleidender Lands-

lente: der Vorstand des Zweigvereins

Zürich vom Roten Kreuz:

k>) für die mit der Erstellung von Wohn-

Häusern zusammenhängenden technischen

Fragen: der Vorstand des Zweigvereins

Nenenbnrg vom Roten Kreuz:

G für die mit der Erstellung von Wohn-

Häusern zusammenhängenden formellen

Fragen, sowie für die Verhandlungen init

der italienischen Regierung : die Geschäfts-

leitung.
JedcSubkommission ist berechtigt, sich durch

geeignete Persönlichkeiten zu ergänzen. Es
wird ihr bei Beginn ihrer Tätigkeit der ge-

naue Betrag mitgeteilt, der ihr ini Maximum
für die gesamte Durchführung ihrer speziellen

Aufgabe reserviert werden kann. Diese Summe

darf unter keinen Umständen überschritten

werden. Die Rechnungsführung über sämtliche

von den Subkommissionen veranlaßten Aus-

gaben ist Sache des Zentralsekretariates; durch

dieses werden auch sämtliche Zahlungen ge-

macht. Die Vorarbeiten sind von den Snb-
kommissionen so zu fördern, daß sie der

Direktion in der ersten Hälfte April detaillierte

Vorschläge mit Kostenberechnung zur end-

gültigen Genehmigung vorlegen können.

Den Subkommissionen wird für ihre Arbeiten

folgende orientierende Wegleitung gegeben:

Die Unterstützung schweizerischer Lands-
leute soll nicht in einem mechanischen Geld-
verteilen bestehen, vielmehr sind durch Er-
kundigung bei glaubwürdigen Instanzen, die

Verhältnisse jedes einzelnen Falles möglichst

klarzulcgen und danach die Art und der

Umfang der Unterstützung unter billiger Be-

rücksichtigung der früheren ökonomischen und

sozialen Verhältnisse festzusetzen. Maßgebend

ist dabei nicht die Höhe des erlittenen Schadens,

sondern der Grad der Hülfsbedürftigkeit. Als
Ziel der Unterstützung ist nicht bloß eine

vorübergehende Erleichterung, sondern eine

dauernde Besserung der Verhältnisse zu er-

streben.

Die Subkommission ist befugt, in klar-

liegenden, dringenden Füllen von sich aus vor-

läusige Unterstützungen zuzusprechen und an

das Zentralsekretariat zur Zahlung zu weisen.

Sie erstattet über jedes behandelte Unter-

stützungsgesuch der Direktion bis zum 10. April
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kurzen, motivierte» Bericht und unterbreitet

ihr zur Genehmigung einen bestimmten An-

trag über Art und Höhe der Unterstützung.

Als letzte Frist für die Entgegennahme von

Unterstütznngsgesuchen durch die Subkom-

mission wird Ende März bezeichnet. Spätere
Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Subkommission für die Wohnhäuser
werden vom Zentralsekretär die bereits vor-
liegenden Baupläne. Kostcnvoranschlägc und

Offerten übergeben. Ihre Aufgabe wird be-

stehen in:
as Festsetzung eines oder mehrerer Typen

von Wohnhäusern für ein bis zwei

Familien unter Berücksichtigung der Ver-

hültnisse in Süditalien:
b) die Beschaffung der definitiven Ban-

und Ausführnngspläne, sowie der de-

taillierten Banbcschreibnng und die Ver-

vielfältigung derselben;

os die Aufstellung der Lieferungsbedingungen

für die konkurrierenden Firmen und

Drncklcgung derselben;
ck) die Ausschreibung in der Presse und

die Entgegennahme und Sichtung der

eingehenden Offerten:
es die Antragstcllnng an die Direktion über

die Vergebung der Arbeiten.

Der Geschäftsleitung liegt ob die Ver-

ständigung mit der italienischen Regierung
über formelle Fragen, die für das Gelingen
der Hülfsaktion des schweizerischen Roten

Kreuzes von Wichtigkeit sind. Hierher gehören
die Fragen rechtlicher, bau- und sanitäts-

polizeilicher Natur, sowie die Gewährung
kostenfreien Baugrundes und kostenfreien

Transportes für Material und Personal. Die

guten Dienste der schweizerischen Gesandt-
schaft in Rom sind für diese Verhandlungen
in Anspruch zu nehmen.

Außerdem wird die Geschästsleitnng direkt
oder mit Hülfe eines italienischen Hülsskoinitees
geeignete Bewohner für die Schweizeryänser

ansfindig zu machen suchen.

Schließlich liegen der Geschästsleitnng die

sämtlichen Arbeiten für die Kontrolle der
i Lieferungen und die Schlußabrechnung ob.

Nach vollständigem Abschluß der Hülfs-
aktion, voraussichtlich im Herbst dieses Jahres,
wird die Direktion eine Abrechnung veröffent-
lichen : dieselbe soll alle Einnahmen kantons-

weise geordnet enthalten. Mit dieser Publikation
ist eine öffentliche Danksagung an sämtliche

Spender von Liebesgaben zu verbinden.

Nach diesen wichtigen Verhandlungen hat
die Direktion ferner beschlossen, durch eine

kräftige Propaganda die französische Schweiz

mehr als bisher für das Werk des Roten

Kreuzes und des Samariterwesens zu ge-

winnen und die Stelle eines Adjunkten
des Zentralsekre kärs für die roma-
nische Schweiz zu schaffen. Zu diesem

Zweck wurde vorläufig für die Dauer von

zwei Jahren, d. h. bis 31. Dezember 191V,

in der Person von Herrn I)r. de Marval
von Nenenburg ein Adjunkt des Zentral-
sekretärs für die französische Schweiz bestellt.

Derselbe erhielt speziell den Auftrag, nament-

lich die Entwicklung des Samariterwesens
in der Westschweiz zu fördern und zu diesem

Zweck die Abhaltung von Samariterkursen
und die Gründung von Samaritervereinen,

in Fühlung mit geeigneten Persönlichkeiten,

namentlich Aerzten, zu veranlassen. Er soll
dabei Bedacht nehmen, das Samariterwesen in
die gleichen Bahnen zu leiten, die sich in der

übrigcnSchweizseitJahrzehnten bewährthaben.

Zu der Anregung eines Zweigvereins, es

möchte von der Direktion eine einheitliche

Mitgliederkarte für die ganze Schweiz erstellt

werden, haben sich nur 5 Zweigvereine in

zustimmendem Sinne ausgesprochen. Es wurde

deshalb beschlossen, dieser Anregung zurzeit
keine weitere Folge zu gebe».

Ans eine neue dreijährige Amtsperiode
wurden als Zentralsekrctär und Adjunkt des

Zentralsekretärs wieder gewählt die bisherigen
1V-. W. Sahli und Major Ad. Stettler.
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